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RS OGH 1993/11/10 3Ob116/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1993

Norm

EO §37 Ah

ABGB §1090 IIe

Rechtssatz

Führt die Zweitpächterin gegen den Verpächter (Eigentümer) Exekution auf Räumung und Übergabe der Liegenschaft,

steht dem nach den Regeln über die Doppelverpachtung geschützten besitzenden Erstpächter der Widerspruch nach §

37 EO zu.
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